
Zentrale Verfassungsfragen

ten des Deutschen Bundesin Art. 57 verbindlich fest, dass dem «Grund-

begriffe» der Souveränität des Fürsten entsprechend «die gesammte

Staats-Gewalt in dem Oberhaupte des Staats vereinigt bleiben» und der
Souverän «durch eine landständische Verfassung nur in der Ausübung
bestimmter Rechte an die Mitwirkung der Stände gebunden werden»
konnte.“ Trotz dieser Abwehrhaltung gelingt es nicht, die Legitimation
des Monarchen theoretisch abzusichern. Traditionelle Legitimationsvor-
stellungen wie das Gottesgnadentum vermochten die widersprüchliche

Stellung des konstitutionellen Fürsten, der souverän und zugleich an das
positive Verfassungsrecht gebunden sein soll, nicht plausibel zu

machen.“*?!

Das monarchische Prinzip konnte keine originäre und vom Volk

nachvollziehbare Legitimität mehr begründen,*” auch wenn die Konsti-
tutionelle Verfassung von 1862 in ihrer Eingangsformel*® auf ältere
Legitimationsweisen wie das Gottesgnadentum** zurückgreift, um die

souveräne Gewalt des Fürsten rechtlich abzustützen. Ein solcher Legiti-
mierungsversuch monarchischer Gewalt stiess allerdings schon damals
auf Kritik.“ Das Prädikat der Heiligkeit konnte mit juristischen Mitteln
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